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Widerrufsbelehrung 
________________________________________________________________________________ 
 
Widerrufsrecht 
 
Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der 

Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich unserer 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen gem. § 7 Abs. 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes und die Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  
 

Der Widerruf ist zu richten an: 
 

SRC  
Special Risk Consortium GmbH 
Belfortstraße 15 
 
50668 Köln 
 

 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht  
 
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat, 
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen 
Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen, es 
sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs, 
4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des 
Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz. Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei 
Versicherungsverträgen, die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des 
Versicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufsrecht 

ausgeübt hat. 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und SRC erstattet den Teil des 
Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.  

Den Teil des Beitrages, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, kann SRC einbehalten, 
wenn der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Hat der Versicherungsnehmer eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt 
der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren. Beiträge erstatten wir dem Versicherungsnehmer unverzüglich, spätestens dreißig 
Tage nach Zugang des Widerrufs.  

 


